




















































 

ABCD 
Infineon Technologies Austria AG, Villach 

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 30. September 2012 
16. November 2012 

 

Bestätigungsvermerk 

Bericht zum Jahresabschluss 

Wir haben den beigefügten Jahresabschluss der  

Infineon Technologies Austria AG, 
Villach, 

für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2011 bis zum 30. September 2012 unter Einbeziehung 
der Buchführung geprüft. Dieser Jahresabschluss umfasst die Bilanz zum 30. September 2012, 
die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. September 2012 endende Geschäftsjahr sowie 
den Anhang. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und die Buchführung 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind für die Buchführung sowie für die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses verantwortlich, der ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den österreichischen 
unternehmensrechtlichen Vorschriften vermittelt. Diese Verantwortung beinhaltet: Gestaltung, 
Umsetzung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, soweit dieses für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses und die Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft von Bedeutung ist, damit dieser frei von 
wesentlichen Fehldarstellungen ist, sei es auf Grund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten 
Fehlern; die Auswahl und Anwendung geeigneter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden; die 
Vornahme von Schätzungen, die unter Berücksichtigung der gegebenen Rahmenbedingungen 
angemessen erscheinen. 

Verantwortung des Abschlussprüfers und Beschreibung von Art und Umfang der 
gesetzlichen Abschlussprüfung 

Unsere Verantwortung besteht in der Abgabe eines Prüfungsurteils zu diesem Jahresabschluss 
auf der Grundlage unserer Prüfung. Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der in 
Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und Grundsätze ordnungsgemäßer Abschluss-
prüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern, dass wir die Standesregeln einhalten und die 
Prüfung so planen und durchführen, dass wir uns mit hinreichender Sicherheit ein Urteil darüber 
bilden können, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist.  

 




